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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §11 Abs2;

BauO NÖ 1996 §23;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2010/05/0096

Rechtssatz

Es ist zutre?end, dass dann, wenn der Nachbar im Rahmen eines Verfahrens betre?end die Bauplatzerklärung keine

Parteistellung hat, ihm im Baubewilligungsverfahren nicht entgegen gehalten werden kann, dass ein rechtskräftiger

Bauplatzerklärungsbescheid vorliegt. Der Nachbar kann dann auch jene Einwendungen im Baubewilligungsverfahren

vorbringen, die er bereits im Bauplatzerklärungsverfahren hätte vorbringen können. Dies bedeutet allerdings nicht,

dass damit auch andere Einwendungen vorgebracht werden könnten, als § 6 Abs. 2 NÖ BauO 1996 vorsieht. Die

Aufzählung der Nachbarrechte in § 6 Abs. 2 NÖ BauO 1996 ist nämlich taxativ (Hinweis E vom 13. Dezember 2011,

2011/05/0092).Es ist zutre?end, dass dann, wenn der Nachbar im Rahmen eines Verfahrens betre?end die

Bauplatzerklärung keine Parteistellung hat, ihm im Baubewilligungsverfahren nicht entgegen gehalten werden kann,

dass ein rechtskräftiger Bauplatzerklärungsbescheid vorliegt. Der Nachbar kann dann auch jene Einwendungen im

Baubewilligungsverfahren vorbringen, die er bereits im Bauplatzerklärungsverfahren hätte vorbringen können. Dies

bedeutet allerdings nicht, dass damit auch andere Einwendungen vorgebracht werden könnten, als Paragraph 6,

Absatz 2, NÖ BauO 1996 vorsieht. Die Aufzählung der Nachbarrechte in Paragraph 6, Absatz 2, NÖ BauO 1996 ist

nämlich taxativ (Hinweis E vom 13. Dezember 2011, 2011/05/0092).

Schlagworte

Nachbarrecht Nachbar Anrainer Grundnachbar subjektiv-öffentliche Rechte, Vorschriften, die keine subjektiv-

öffentliche Rechte begründen BauRallg5/1/9 Baurecht Nachbar
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